
Große Kreisstadt Markkleeberg 
STANDESAMT 

 

 

Verbindliche Erklärung zur Namensgebung (§§ 1616 ff. BGB)  

Ist ein Name durch das Standesamt beurkundet worden, ist eine nachträgliche Änderung durch das 

Standesamt nicht mehr möglich. Achten Sie bitte darauf, dass Ihre Erklärung zur Namensführung des 

Kindes eindeutig und von beiden Elternteilen unterzeichnet ist!  

 

Jeder sorgeberechtigte Elternteil hat das Recht und die Pflicht, seinem Kind mindestens einen 

Vornamen und ggf. auch einen Familiennamen zu erteilen. Folgendes gilt es hierbei zu beachten:  

 

Vornamen:  

1. Werden zwei Vornamen mit einem Bindestrich verbunden, so gelten sie als ein Name.  

2. Nur Bezeichnungen, die dem Wesen nach Vornamen sind. Bezeichnungen, die anstößig, sinnfrei oder 

kindeswohlgefährend sind, dürfen nicht gewählt werden.  

3. Kann der Vorname bei der Geburtsanzeige noch nicht bestimmt werden, so muss dieser innerhalb eines 

Monats persönlich beim Standesamt angezeigt werden (Folge: postalischer Versand Ihrer Dokumente ist nicht 

möglich).  

 

Familienname:  

1. Das Kind erhält den Ehenamen seiner Eltern.  

2. Führen die Eltern keinen Ehenamen und steht Ihnen die Sorge gemeinsam zu (durch Erklärung oder da sie 

verheiratet sind), dann entscheiden sie binnen eines Monats, ob das Kind den Familiennamen der Mutter oder 

den des Vaters erhalten soll. Eine Bestimmung gilt dann auch für alle weiteren gemeinsamen Kinder.  

3. Liegt die elterliche Sorge nur bei der Mutter, so führt das Kind kraft Gesetzes ihren Familiennamen. Die Mutter 

kann mit Einwilligung des Vaters dem Kind den Familiennamen des Vaters erteilen. Voraussetzung: 

vorgeburtliche Vaterschaftsanerkennung und Namenserteilung beim Standesamt! Sollte die Namenserteilung 

nicht vorgeburtlich erfolgt sein, ist ein postalischer Versand Ihrer Dokumente nicht möglich. In diesem Fall 

müssen muss ein Termin zur Geburtsbeurkundung vereinbart werden.  

 

Wir/Ich habe(n) o.g. Hinweise zur Kenntnis genommen und gebe(n) folgende verbindliche Erklärung zur 

Namensführung des Kindes ab:  

 

Familienname:   ______________________________________________________________  

Vorname:   ______________________________________________________________  

 
__________________, den _______________________  

Ort     Datum  

 

Name der Mutter (in Druckbuchstaben):     Name des Vaters (in Druckbuchstaben): 

__________________________________________________________________________________ 

Unterschrift der Mutter:      Unterschrift des Vaters: 

 
__________________________________________________________________________________  


